Nutzungsvereinbarung  	                                               Beschluss MV am 24.11.2016


für die Gemeinschaftsräume, bestehend aus Versammlungsraum-, Küche , Bad und Gästezimmer im Eingangsbereich der Wohnanlage  „ Am Stutenteich" in Waltrop


Teil 1 - Gemeinschaftsräume
	
· Die Gemeinschaftsräume dienen dem Gemeinschaftsleben und stehen der Bewohnergemeinschaft, bestehend aus Mietern und Wohnungseigentümern, für gemeinsame Zwecke zu Verfügung. Hier sollen spontan oder nach Absprache Begegnungen und gemeinsame Aktivitäten stattfinden. 

· Alle bei der Koordination angemeldeten gemeinschaftlichen Nutzungen sind kostenlos.

· Bei der Nutzung der Gemeinschaftsräume ist insbesondere darauf zu achten, dass unnötige Störungen der Mitbewohner und der Nachbarschaft vermieden werden.

· Die Gemeinschaftsräume werden von allen Bewohnern /-innen über eine Umlage finanziert. Deren Höhe setzt sich zusammen aus den Betriebskosten sowie den Kosten für eine angemessene Reinigung. Die Umlage wird analog zu allen anderen Kosten jährlich abgerechnet. Umfang der Vorauszahlungen und Verteilungsschlüssel werden noch definiert.

· Nutzungen durch den Verein GeWinN Am Stutenteich sind mit der Koordination abzusprechen.

· Außer von der Gemeinschaft können nach Absprache die Räume auch von einzelnen Bewohner/-innen privat genutzt werden, z.B. für private Feiern. Die private Nutzung für gewerbliche Zwecke (Durchführen von Kursen etc.) ist nicht zulässig.

· Für private Nutzungen (geschlossene Versammlung) wird ein Kostendeckungsbeitrag von 15 € (incl. Gästezimmer) erhoben. Die Abrechnung erfolgt einmal im Jahr durch die Koordinatoren.

· Um Nutzungsüberschneidungen zu vermeiden, sind die jeweiligen Nutzungen im Vorfeld bei der Koordination anzumelden. Es wird ein Jahreskalender geführt. Eine Kopie hängt am Info-Board aus. Das Original verbleibt bei der Koordination. 

· Für die Nutzung der Gemeinschaftsräume werden folgende Regelungen getroffen:
Sollten Überschneidungen nicht zu vermeiden sein, gelten folgende Prioritäten in der unten genannten Reihenfolge:

1. Gemeinsame Nutzungen/ Einladungen an alle (Brunch etc.)
2. Treffen von offenen Kleingruppen aus der Bewohnerschaft, z.B. Kinderclub, Kochclub, 	Yoga Gruppe, Chor etc. 
3. 	private Treffen aus der Bewohnerschaft (geschlossene Gesellschaften, z.B. priv. Feiern) 
4. 	alle anderen Nutzungen werden als Einzelfallentscheidung durch die Bewohnerver-	sammlung entschieden.

· Nach jeder Nutzung ist der Raum sauber zu hinterlassen, selbstverständlich gilt das auch für Küche und WC. Das benutzte Geschirr ist zu spülen und wieder wegzuräumen. Benutzung von Wegwerfgeschirr und  -besteck ist zu vermeiden, um unnötigen Müllanhäufungen entgegen zu wirken. Für entstehende Schäden haftet der/die Nutzer.
Wichtig:
Außer bei privater Nutzung dient der Kühlschrank nur der Getränkekühlung. Alle für private Nutzung mitgebrachten Lebensmittel/Getränke müssen wieder mitgenommen werden.
· In den Gemeinschaftsräumen darf nicht geraucht werden.

· Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren können die Gemeinschaftsräume nur mit einer erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.
Für Nutzungen von Jugendlichen über 14 und unter 18 Jahren ist bei Buchung der Räume ein verantwortlicher Erwachsener zu benennen.

· Alle Regelungen werden nach einer Anlaufphase von längstens einem Jahr überprüft und ggf. angepasst. 

· Änderungen der Nutzungsvereinbarung sind von der Mitgliederversammlung  des Vereins GeWinN am Stutenteich Waltrop zu beschließen sowie von der Mehrheit der Eigentümer zu bestätigen und allen Bewohnern schriftlich mitzuteilen.



Teil 2 - Gästezimmer

· Das Gästezimmer wird durch die Gemeinschaft bestimmungsgemäß ausgestattet.

· Es ist in erster Linie für die Unterbringung von Gästen aus der Bewohnerschaft vorgesehen. Die Nutzung der Küche und des Bades ist den Gästen erlaubt.

· Externe Vermietung (ohne direkte Verbindung ins Projekt) muss von der Bewohnerversammlung frei gegeben werden

· Haustiere sind im Gästezimmer nicht erlaubt.

· Bettwäsche sowie Kissen und Bettdecken ebenso wie Handtücher sind von dem jeweiligen Gastgeber zu stellen und nach Nutzung wieder mitzunehmen. Ebenso ist der Raum nach Benutzung zu reinigen.

· Um Nutzungsüberschneidungen zu vermeiden, sind die jeweiligen Buchungen im Vorfeld bei der Koordination anzumelden. Jede Wohnung hat ein Mindestanrecht von zwei Nutzungen pro Jahr. Eine Kopie hängt am Info-Board aus. Das Original verbleibt bei der Koordination. Die Abrechnung erfolgt einmal im Jahr durch die Koordinatoren.



Waltrop, den 24.11.2016








